Vertrag 
über die Überlassung von Räumlichkeiten
zwischen der N.N., vertreten durch den Kirchenvorstand (nachfolgend Kirchengemeinde)
und
der N.N., vertreten durch (nachfolgend -gemeinde)


§ 1 Überlassung

(1) Die Kirchengemeinde überlässt der -gemeinde regelmäßig sonntags von … Uhr bis … Uhr und freitags von … Uhr bis … Uhr zur Durchführung ihrer Gottesdienste und ihrer Gemeindegruppe folgende Räume des Gemeindezentrums: 
Kirchenraum und Sakristei, Raum „Melanchthon“, Foyer, Küche, WC und Außengelände
In den Vertrag nicht einbezogen ist die Nutzung folgender Räume: 
Büro, Raum „Zwingli“, Kellerräume 
Die Kellerräume können ggf. nach vorheriger Absprache zur Lagerung von Gegenständen genutzt werden.
(2) Folgende bewegliche Einrichtung darf von der -gemeinde genutzt werden:
Alle beweglichen Einrichtungsgegenstände und anderen Gegenstände. Die Orgel darf benutzt werden. Insbesondere bei den Paramenten ist auf sorgsamen Umgang zu achten.
Lebensmittel und Getränke sind selbst mitzubringen.
Nicht benutzt werden dürfen die Klima- und Mikrofon-Anlage, das Abendmahlsgerät der Kirchengemeinde sowie die Glocken im Kirchturm.
(3) Über die konkret genutzten Zeiten ist ein schriftlicher Nachweis in Form einer Liste zu führen, die in der Sakristei aufbewahrt wird.
(4) Benötigt die Kirchengemeinde die oben genannten Räume für ihre eigenen Veranstaltungen selbst, so ist die -gemeinde mindestens vier Wochen im Voraus darüber zu informieren. Veranstaltungen der Kirchengemeinde haben Vorrang vor den Veranstaltungen der -gemeinde. Die  Nutzung der Räume an kirchlichen Fest- und Feiertagen wird gesondert abgestimmt.     
(5) Das Hausrecht übt der/die Vorsitzende des Kirchenvorstands, bei dessen/deren Verhinderung oder Abwesenheit der/die stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstands aus.

§ 2 Nutzungsentgelt

(1) Die -gemeinde zahlt ein Nutzungsentgelt von monatlich …. Euro. Das Nutzungsentgelt ist jährlich/halbjährlich/vierteljährlich/monatlich im Voraus auf das folgende Konto der Kirchengemeinde zu entrichten: 
…
(2) Die -gemeinde muss der Kirchengemeinde den Nachweis einer Haftpflichtversicherung für eventuell anfallende Schäden vorlegen.




§ 3 Nutzungsbedingungen

(1) Die -gemeinde darf die vorgenannten Räume nur zum angegebenen Zweck nutzen. Will sie die Räume zu anderen Zwecken nutzen, so bedarf das der vorherigen Zustimmung der Kirchengemeinde. Auch weitere Nutzungszeiten über die oben genannten hinaus bedürfen der vorherigen Zustimmung der Kirchengemeinde.
(2) Für die Nutzung der Räume für weitere familiäre und private Anlässe muss jeweils eine gesonderte Nutzungsvereinbarung getroffen werden. 
(3) Alle genutzten Einrichtungen, Gegenstände und Geräte sind pfleglich zu behandeln.
(4) Es dürfen keine dauerhaften Veränderungen vorgenommen werden, z. B. das Anbringen von Gegenständen mit Nägeln oder Schrauben an der Wand. Das Anbringen von Ankündigungen und Werbung bedarf der vorherigen Zustimmung der Kirchengemeinde.
(5) Auf Sparsamkeit beim Strom-, Wasser- und Wärmeverbrauch ist zu achten. Fenster und Türen sind beim Verlassen zu schließen. 
(6) Die genutzten Räume sind besenrein zu halten. Bei stärkeren Verunreinigungen ist nass zu wischen. Hat durch die Nutzung eine Verunreinigung des Außengeländes stattgefunden, so ist auch dieses davon zu reinigen.  
(7) Die ordnungsgemäße Entsorgung des Abfalls in die entsprechenden Mülltonnen auf dem Außengelände ist zu gewährleisten.
(8) Auf dem Außengelände und vor dem Tor zum Außengelände darf nicht geparkt werden. Das sind Fluchtwege. 
(9) Die -gemeinde hat dafür Sorge zu tragen, dass die Lärmbelästigung von Nachbarn unterbleibt. Dies gilt auch für das Außengelände. Dies gilt insbesondere in den Zeiten 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr und 22:00 Uhr bis 7:00 Uhr.
(10) Rauchen ist innerhalb des gesamten Gebäudes nicht gestattet. 

§ 4 Verkehrssicherungs- und Aufsichtspflicht

Die -gemeinde ist dafür verantwortlich, dass die einschlägigen Rechtsvorschriften eingehalten werden.

§ 5 Schadensersatz

Die Nutzung der Räume und Einrichtungen erfolgt auf eigenes Risiko der -gemeinde. Die -gemeinde haftet für alle Schäden, die der Kirchengemeinde am Gebäude und den überlassenen Einrichtungen, Gegenständen, Geräten und Zugangswegen durch die Nutzung entstehen. Für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit haftet die Kirchengemeinde, wenn sie auf wenigstens fahrlässiger Pflichtverletzung der Gemeinde, ihrer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, für sonstige Schäden nur bei grob fahrlässiger Pflichtverletzung.
Soweit die Kirchengemeinde nach den vorstehenden Absätzen nicht haftet, wird die Missionsgemeinde sie von allen Schadensansprüchen von Dritten, die aus der Nutzung des Gebäudes, ihrer Einrichtungen und Zugänge entstehen, freistellen.

§ 6 Schlüssel

(1) Die Kirchengemeinde händigt der -gemeinde einen Schlüssel für alle von ihr zu nutzenden Räume und das Gartentor zur Niddastraße aus.
(2) Die -gemeinde ist der Kirchengemeinde gegenüber dafür verantwortlich, dass das Gebäude sowie das Gartentore zur Niddastraße ordnungsgemäß abgeschlossen sind. Als Schließberechtigte müssen der Kirchengemeinde mindestens zwei Personen benannt werden. 
(3) Bei Verlust des Schlüssels sind sämtliche damit verbundenen Aufwendungen von der -gemeinde zu tragen. 
(4) Die Schlüssel werden bei Beendigung des Nutzungsvertrags vollständig zurückgegeben.

§ 7 Zusatzvereinbarungen

Es wird eine Kontaktgruppe gebildet, die von der Kirchengemeinde in der Regel aus den Mitgliedern des Ökumene-Ausschusses besteht und von der -gemeinde aus dem Pastor und mindestens einer weiteren Person. Die Kontaktgruppe trifft sich mindestens zweimal im Jahr zu gegenseitigen Absprachen. Die Kontaktgruppe erstellt einen Halbjahresplan, in dem die Kirchengemeinde in der Regel ihren Bedarf der eigenen Räume anmeldet.

§ 8 Vertragsdauer

Der Vertrag wird zunächst für 1 Jahr abgeschlossen. Eine Verlängerung ist möglich.

§ 9 Rücktritt

Die Kirchengemeinde ist berechtigt, vom Nutzungsvertrag zurückzutreten, wenn die -gemeinde ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, durch deren Nutzung eine Schädigung des Ansehens der Kirchengemeinde oder der Würde des Kirchenraums zu befürchten oder bereits eingetreten ist oder die zu nutzenden Räume infolge höherer Gewalt nicht zur Verfügung gestellt werden können. Der Rücktritt kann auch mündlich, telefonisch oder per Email erfolgen. Die -gemeinde hat im Fall des Rücktritts keinen Anspruch auf Schadenersatz. Ein bereits entrichtetes Nutzungsentgelt für in diesem Fall nicht genutzte Räume wird jedoch zurückerstattet.     
      
§ 10 Schlussbestimmungen

Änderungen, Ergänzungen oder die Übertragung dieses Vertrags sowie seine Aufhebung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit des übrigen Vertragsinhalts nicht. Unwirksame Teile dieses Vertrags sind unter Berücksichtigung von Sinn und Zweck der ursprünglichen Vereinbarung in rechtlich zulässiger Weise zu ergänzen oder anzupassen.


Ort, den _________

Für die 

___________

Für die 

___________        
  
